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 27/Jahrgang 2022                                                                       30.08.2022 
 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Adnan Redanovic, Ikenstraße 1, 40625 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006369075/77 am 12.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Adnan Redanovic, Ikenstraße 1, 40625 Düsseldorf, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006370547/77 am 12.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 12.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 



 

 
 
 

 

425 
 
 
 

Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 12.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 
der Überleitungsanzeige gem.  132 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 204 ff ZPO 

 
 
Die an Tomasz Glogowski, geb. am 27.11.1985, Aufenthalt derzeit unbekannt, gerichtete Überleitungsan-
zeige vom 15.08.22 kann nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt 
ist. 
Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvorschuss-
kasse, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, eingesehen werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 15.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Giese 
 
 
 

Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 
S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) wird die The-
o–Wüllenkemper–Straße, Gemarkung Raadt, Flur 3, Flurstück 832,  in der im zugehörigen Wid-
mungsplan gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung dem öffentlichen Verkehr gewidmet.   
 
Straßengruppe:       Gemeindestraße 
Straßenuntergruppe:       Anliegerstraße 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-ben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Hinweise: 
Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 
einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 
zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr 
zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, 
eingesehen werden. 
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Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 
Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), gilt die Widmungs-verfügung an dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Mülheim an der Ruhr, den   
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Heuser 
 
 

 
 
 
 

Widmungsverfügung 

Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 
S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) wird der 
Parkplatz Poststraße, Gemarkung Styrum, Flur 29, Flurstück 117 teilweise und 119,  in der im 
zugehörigen Widmungsplan schraffiert gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung als Parkplatz 
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dem öffentlichen Verkehr gewidmet.   
 
Straßengruppe:       Gemeindestraße 
Straßenuntergruppe:       Anliegerstraße 
 
Gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein -Westfalen (StrWG NRW) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 23. September 1995 (GV. NW. S. 1028, 1996 S. 81, 141, 216, 355, 2007 
S. 327) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 01.02.2022 (GV. NRW. S. 122) wird der 
Fußweg Poststraße, Gemarkung Styrum, Flur 29, Flurstück 120,  in der im zugehörigen Widmungs-
plan gekreuzt gekennzeichneten Erstreckung mit sofortiger Wirkung als Fußgängerweg dem öffentlichen 
Verkehr gewidmet.   
 
Straßengruppe:       Gemeindestraße 
Straßenuntergruppe:       Anliegerstraße 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erho-ben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Hinweise: 
Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. Sollte die Klagefrist durch das Verschulden 
einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde deren Verschulden der/dem Klageerhebenden 
zugerechnet. Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elekt-
ronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsge-richten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-
Westfalen-ERVVO VG/FG eingereicht werden. Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr 
zwei Abschriften beizufügen. Die Begründung der Widmungsverfügung kann im Technischen Rathaus der 
Stadt Mülheim an der Ruhr, Amt für Verkehrswesen und Tiefbau, Hans-Böckler-Platz 5, Zimmer 10.21, 
eingesehen werden. 
 
 
Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Widmungsverfügung 
Gemäß § 41 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 20.05.2014 (GV. NRW. S. 294), gilt die Widmungs-verfügung an dem auf die Bekanntma-
chung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Mülheim an der Ruhr, den   
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Heuser 
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Einziehung „Otto-Pankok-Straße- Fußweg für den Kraftfahrzeugverkehr“ 

Gemäß § 7 Absatz 2 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.September 1995 GV. NW. S. 1028, 1996 S.81, 141, 216, 355, 
2007 S. 27) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122), in Kraft 
getreten am 19. Februar 2022  wird die „Otto-Pankok-Straße“ Gemarkung Saarn, Flur 24, Flurstück 
812 teilweise in dem im zugehörigen Einziehungsplan schraffierten Bereich dem öffentlichen Kraftfahr-
zeugverkehr entzogen. 
 
Begründung: 
Die Verkehrsbedeutung der Fläche für den Kraftfahrzeugverkehr iist entfallen, sie ist seit Jahrzehnten als 
Fußwegeverbindung ausgebaut und für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt.  Die Fläche ist gem. §7 Abs. 2 
Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW) dem öffentlichen Kraftfahrzeugverkehr zu entziehen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 
Die Klage ist beim Verwaltungsgericht in 40213 Düsseldorf, Bastionstraße 39, schriftlich einzureichen oder 
zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Hinweise: 
Die Klage ist gegen die Stadt Mülheim an der Ruhr zu richten. 
Sollte die Klagefrist durch das Verschulden einer bevollmächtigten Person versäumt werden, so würde de-
ren Verschulden der/dem Klageerhebenden zugerechnet. 
Falls die Klage schriftlich erhoben wird, empfiehlt es sich, ihr zwei Abschriften beizufügen. 
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Bestimmung des Zeitpunktes der Bekanntgabe der Einziehungsverfügung 
Gemäß § 41 Absatz 4 Satz 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602); zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 15.November 2016 (GV. NRW. S. 934), gilt die Einziehungsverfügung an dem auf die Be-
kanntmachung folgenden Tag als bekannt gegeben. 
 
Mülheim an der Ruhr, den  
 
Der Oberbürgermeister 
i.A. 
Heuser 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Giovanni Richter, Straßburger Allee 83, 45481 Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-3/006371058/65 am 15.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder 
Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 
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Der Bußgeldbescheid vom 15.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 208, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 15.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Koberling 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Emanuele Rosiglione, Lindenstraße 13, 47495 Rheinberg, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006370062/107 am 18.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 18.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 19.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Menzel 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 

der Überleitungsanzeige gem.  132 Abs. 2 BGB i.V.m. §§ 204 ff ZPO 

 

 

Die an Enzo Fasolo, geb. am 15.02.1984, gerichtete Überleitungsanzeige vom 12.08.2022 kann nicht zu-
gestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist. 
 
Die Überleitungsanzeige gemäß § 132 Abs. 2 BGB i.V.m. 204 ff ZPO wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
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Sie kann bei der Stadtverwaltung Mülheim an der Ruhr, Sozialamt, Bereich Jugend, Unterhaltsvorschuss-
kasse, Friedrichstr. 12, 45468 Mülheim an der Ruhr, eingesehen werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den 19.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I.A. 
Fröhlich-Lueb 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung 

   

Das gegen Leven Davidov Yosifov, Oberhausener Str. 179, 45476 Mülheim an der Ruhr am 
22.08.2022  unter Aktenzeichen 33-1.141/22 ergangene Schriftstück mit anhängendem Gebührenbe-
scheid kann nicht zugestellt werden, da der Betroffene nach unbekannt verzogen ist und eine Zustellung 
an eine zur Vertretung berechtigte oder zustellungsbevollmächtigte  Person gem.   § 9  des Verwaltungs-
zustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) nicht möglich ist. 
 
Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbescheid vom  22.08.2022 wird hiermit gemäß § 1 LZG NRW 
in Verbindung mit § 10 LZG NRW öffentlich zugestellt. 
 
Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung 
der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). Nach Zustellung 
kann gegen den Gebührenbescheid innerhalb eines Monats Klage erhoben werden. Es werden damit Fris-
ten in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Das Schriftstück mit anhängendem Gebührenbescheid kann von dem Betroffenen beim Bürgeramt Mül-
heim an der Ruhr, Führerscheinstelle, Löhstraße 22 – 26, Zimmer 211, eingesehen werden. 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den 22.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
Im Auftrag 
Eder 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Bedjet Morina, Schillerstr. 47, 46047 Oberhausen, unter dem Aktenzeichen 32-
3/006370815/77 am 23.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 23.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
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Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 23.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 

 

 

 

Öffentliche Zustellung eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 

Der Joice Stahlhacke, zuletzt wohnhaft gewesen in Wörderfeld 11, 32676 Lügde zuzustellende Rücknah-
me-/Rückforderungsbescheid vom 18.08.2022 (Aktenzeichen: 57-21/ 117679/07) konnte nicht zugestellt 
werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  
Der Rücknahme-/Rückforderungsbescheid gem. §§ 45 und 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) 
wird hiermit nach § 15 Abs. 2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
Er kann beim Jobcenter Mülheim an der Ruhr, Wiesenstr. 35 in 45473 Mülheim an der Ruhr, Frau 
Ostermann, Zimmer 215, eingesehen werden. 
 
 
Mülheim an der Ruhr, den  24.08.2022 
  
Der Oberbürgermeister 
I. A 
Ostermann 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Rücknahme-/Rückforderungsbescheides 
 

Der Sonya Stoyanovska, zuletzt wohnhaft gewesen in Blötter Weg 60, 45478 Mülheim an der Ruhr zuzu-
stellende Rücknahme-/Rückforderungsbescheid vom 24.08.2022 (Aktenzeichen: 57-21/118188/09) 
konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige Aufenthalt des Empfängers unbekannt ist.  
Der Rücknahme- / Rückforderungsbescheid gem. §§ 45, 50 Sozialgesetzbuch Zehntes Buch (SGB X) in 
Verbindung mit § 34 a Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) wird hiermit nach                     § 15 Abs. 
2 des Verwaltungszustellungsgesetzes zugestellt. 
Er kann beim Jobcenter Mülheim an der Ruhr, Wiesenstr. 35 in 45473 Mülheim an der Ruhr , Herr Kunst 
(EG/Zi. 2.16) eingesehen werden. 
 
Mülheim an der Ruhr, den  24.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A 
Kunst 
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Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Miroslav Azemovic, Magdalenenstr. 48, 45475 Mülheim an der Ruhr, unter dem Aktenzeichen 
32-3/006369637/77 am 18.07.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der 
derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder 
Zustellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 18.07.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 25.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Ahmad Al Ahmad, Rolfstr. 13, 47169 Duisburg, unter dem Aktenzeichen 32-3/006372139/311 
am 02.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthalts-
ort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zustellungsbevollmäch-
tigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 02.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 206, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 26.08.2022 
 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Jäger 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 

434 
 
 
 

Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides 

Der gegen Dieter Willi Schmidt, Hellinghäuser Weg 39, 59557 Lippstadt, unter dem Aktenzeichen 32-
3/005287914/77 am 19.08.2022 erlassene Bußgeldbescheid konnte nicht zugestellt werden, da der der-
zeitige Aufenthaltsort des Empfängers nicht zu ermitteln und eine Zustellung an einen Vertreter oder Zu-
stellungsbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Der Bußgeldbescheid vom 19.08.2022 wird hiermit nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen (LZG NRW) öffentlich zugestellt. 

Der Bußgeldbescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit der 
Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind (§ 10 Abs. 2 letzter Satz LZG NRW). 
Nach Zustellung kann innerhalb von zwei Wochen Einspruch erhoben werden. Es werden damit Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 

Der Bußgeldbescheid kann von dem Betroffenen beim Oberbürgermeister der Stadt Mülheim an der Ruhr, 
Ordnungsamt (Bußgeldstelle), Am Rathaus 1, Zimmer C 210, eingesehen werden. 

 

Mülheim an der Ruhr, den 29.08.2022 
 
Der Oberbürgermeister 
I. A. 
Boddenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 




